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Wer ein Handelsgewerbe betreibt ist ohne weiteres Kauf
mann. Er 'muß eine der im HGB aufgezählten Tätigkeiten 

.gewerbsmäßig ausüben. Dieses sind die sogenannten muß
kaufleute. Zu ihnen gehören z. B. Warenhandelsbetriebe, 
Fabrikbetriebe, Bankbetriebe usw. Macht der Geschäfts
betrieb eine kaufmännische Organisation erforderlich, 
dann gelten die betreffenden Kaufleute als �Vollkaufleute. 
Hur Vollkaufleute können eine Firma führen. Die Firma 
ist der feststehende Ge&chäftsname, unter dem der Kauf
mann seine Handelsgeschäfte betreibt. 

Die Kleingewerbetreibenden nennt man .Winderkaufleute. Sie 
können aber keine Firma führen oder einen Prokuristen be
stellen. 

Die Kaufmannseigenschaft kann aber auch erworben werden 
durch die Eintragung in das Handelsregister. Wer eine 
der im HGB aufgeführten Tätigkeiten nicht nachgeht, aber 
deren Betrieb kaufmännisch eingerichtet ist, erhält durch 
die Eintragung in das Handelsregister die Kaufmannseigen
schaft. Dieses sind z. B. Bauunternehmer, Auskunfteien 
und Ziegeleien. Man nennt sie  dann bollkaufleute. nand
und Forstwirte können sich für einen Hebenbetrieb in das 
Handelsregister eintragen lassen, meistens ist der Heben
betrieb eine irauerei oder ein Sägewerk. Hier spricht man 
dann von Kannkaufleuten. Auch alle Formkaufleute müssen 
in das Handelsregister eingetragen sein. Dieses sind alle 
Kapitalgesellschaften. 

Das Handelsregister wird bei jedem Amtsgericht geführt. 
Es ist öffentlich, d. h,* jeder darf gebührenfrei in das 
Handelsregister einsehen. � Gegen Erstattung von Kostenkann 
man eine Abschrift von den Eintragungen bekommen. Alle 
Eintragungen in das Handelsregister werden aber sowieso 
öffentlich bekanntgegeben. Die Anmeldung für die Eintra


